
AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN
DER STÄDTEREGION AACHEN

AACHEN, DEN 22. MÄRZ 2019 NR. 7

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gem. §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV. NRW. S. 94) i. V. m. § 4 Abs. 1 Nummer a und Abs. 
2 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 
26.08.1999 (GV. NRW S. 516) sowie gem. § 15 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 24.11.09 (ver-
öffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der StädteRegion 
Aachen – Amtsblatt - vom 30.11.2009, Nr. 22) in den jeweils 
geltenden Fassungen wird nachstehende Anhörung durch 
diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Damit können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  

Gem. § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.

Anhörung vom 20.03.2019, Aktenzeichen 101139
an Herrn FOUZIA BENADDOU,

zuletzt wohnhaft MAARSTRASSE 6 
in 52499 BAESWEILER.

Die Anhörung befindet sich im Ausländeramt der StädteRe-
gion Aachen, Hackländerstraße 1, 52064 Aachen. Dort kann 
sie von dem Betroffenen eingesehen werden.

Aachen, den 21.03.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Anhörung durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-

stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Anhörung vom 21.03.2019, Aktenzeichen: 36.1/ADA/TZ,
an Herrn TZVETELIN GAYDAROV,

zuletzt wohnhaft:  JAKOBSTRASSE 24B 
in 52064 AACHEN.

Die Anhörung befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann es von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 21.03.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

Anhörung vom 21.03.2019, Aktenzeichen: 36.1/SA/BR,
an Herrn KOSTA OLBERTS,

zuletzt wohnhaft: RATHAUSSTRASSE 9 
 in 52477 ALSDORF.

Die Anhörung befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Str. 
4, 52146 Würselen. Dort kann es von dem Betroffenen ein-
gesehen werden.

Würselen, den 21.03.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 22) 
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in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehender Be-
scheid durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 
LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieser Bescheid 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Bescheid vom 20.03.2019, Aktenzeichen: 36.1/VA/BR,
an Herrn CAROL BALINT,

zuletzt wohnhaft: OSTSTRASSE 27 
in 52222 STOLBERG.

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 20.03.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

Bescheid vom 19.03.2019, Aktenzeichen: 36.1/VA/TZ, 
an Herrn THOMAS BIEDERMANN,

zuletzt wohnhaft: HÜTTENSTRASSE 150 
in 52068 AACHEN.

Der Bußgeldbescheid befindet sich im Amt für Ordnungs-
angelegenheiten der StädteRegion Aachen, Zollernstraße 20, 
52070 Aachen. Dort kann er von dem Betroffenen eingese-
hen werden.

Würselen, den 19.02.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

Bescheid vom 19.03.2019, Aktenzeichen: 36.1/VA/BR,
an Herrn MARCUS GORAJ,

zuletzt wohnhaft: SCHLEIDENER STRASSE 188 
in 52076 AACHEN.

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 19.03.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

Bescheid vom 19.03.2019,  
Aktenzeichen: 36.1/MAT/FE/CS,

an Herrn THORSTEN KÖHLER,
zuletzt wohnhaft: PAULUSSTRASSE 2  

in 52134 HERZOGENRATH.

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 19.03.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

Bescheid vom 18.03.2019, Aktenzeichen: 36.1/VA/CS,
an Herrn MICHAEL MOSTERT,

zuletzt wohnhaft: KAISERSTRASSE 116 
in 52146 WÜRSELEN.

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 18.03.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

Bescheid vom 19.03.2019, Aktenzeichen: 36.1/VA/TZ,
an Herrn IAN EMMANUEL MUHURI,
zuletzt wohnhaft: EBERBURGWEG 17 

in 52076 AACHEN.

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 19.03.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

Bescheid vom 18.03.2019, Aktenzeichen: 36.1/VA/ AH,
an Frau EVA MONIKA PAWELCZYK,
zuletzt wohnhaft: AN SPEENBRUCH 13 

in 52134 HERZOGENRATH.

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von der Betroffenen eingese-
hen werden.

Würselen, den 18.03.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier

Schreiben vom 19.03.2019, Aktenzeichen: 36.1,
an Frau MICHELLE SCHMITZ,

zuletzt wohnhaft GEILENKIRCHENER STRASSE 111 
in 52134 HERZOGENRATH.

Das Anhörungsschreiben befindet sich im Straßenverkehrs-
amt der StädteRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-
Schmid-Straße 4, 52146 Würselen. Dort kann diese von der 
Betroffenen eingesehen werden.

Würselen, den 19.03.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier
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STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß § 
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt – vom 30.11.2009, Nr. 22) 
in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende(s) 
Schreiben durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach  
deren  Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieses Schreiben 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.

Schreiben vom 19.03.2019, 
Aktenzeichen: 51.5/UVG/E 134-700,

an Frau MOLI ERVENS,
zuletzt wohnhaft: CHINA, unbekannte Anschrift.

Das Schreiben befindet sich im Amt für Kinder, Jugend und 
Familienberatung der StädteRegion Aachen, Unterhaltsvor-
schusskasse, Zollernstraße 10, 52070 Aachen. Dort kann 
dieses von dem Betroffenen eingesehen werden.

Würselen, den 19.03.2019      Der Städteregionsrat
   Dr. Tim Grüttemeier
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